
Stand: 16.11.22  S. 1 

 

Bernhard Pfitzner 

 
 

Krieg, Frieden und damit Zusammenhängendes – 

Was steht eigentlich dazu im Grundgesetz 

(und was stand ursprünglich dazu drin) ? 
 

 

Inhalt 
Einleitung ................................................................................................................................................. 1 

Was steht eigentlich heute dazu im Grundgesetz? (Auszüge) ................................................................ 3 

Was stand ursprünglich dazu drin? (Auszüge) ...................................................................................... 14 

Verzeichnisse ......................................................................................................................................... 17 

 

 

 

Einleitung 

Mit der folgenden Zusammenstellung verfolge ich zwei Zielstellungen: 

- In aktuellen Diskussionen wird gelegentlich auf den verfassungsmäßigen Auftrag der 
Bundeswehr rekurriert. Da kann es nicht schaden, sich genauer anzusehen, was dazu 
denn im Grundgesetz steht (und auch: was nicht). 

- Insbes. für mache Jüngere mag die Information Neuigkeitswert haben, dass das Grundge-
setz in seiner ursprünglichen Form zwar bereits den Artikel 26 (1) enthielt 

„Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedli-
che Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffs-
krieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen“ 

aber keinerlei Bestimmungen zu eigenen Streitkräften der Bundesrepublik. 

Und auch die „Wehr-Verfassung“ von 1956 enthält lediglich Bestimmungen über 
„vom Bunde zur Verteidigung (aufgestellte) Streitkräfte“ 
(Art. 87a in der damaligen Fassung, Hervorhebung durch mich). 

Dass Streitkräfte 
„(a)ußer zur Verteidigung … nur eingesetzt werden (dürfen), soweit dieses Grundge-
setz es ausdrücklich zuläßt“ (Art. 87a (2)) 

wurde erst durch die Notstands-Verfassung von 1968 eingefügt. 

Und auch damals war von Auslands-Einsätzen noch keine Rede. 
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Leider bin ich zeitlich nicht in der Lage und auch fachlich nicht kompetent, die Geschichte 
der Grundgesetzänderungen – allgemein oder auch „nur“ für den Themenbereich „Krieg, 
Frieden, …“ – im Einzelnen nachzuzeichnen. Für die Zeit bis 1983 verweise ich hier auf 

• Jürgen Seifert, Das Grundgesetz und seine Veränderung. 
Verfassungstext von 1949 sowie sämtliche Änderungsgesetze im Wortlaut, 1983 
(s.u. Literatur) 
(Das Buch dürfte in größeren Bibliotheken vorhanden und ausleihbar sein.) 

Sollte es aktuellere Darstellungen geben, wovon ich ausgehe, bin ich für entsprechende 
Hinweise dankbar. 

Für die folgende Zusammenstellung habe ich auf folgende Quellen zurückgegriffen: 

• für den aktuellen Stand des Grundgesetzes auf die Seite 
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html 
(abgerufen am 15.11.22), 

• für den ursprünglichen Taxt des Grundgesetzes auf 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl149s0
001b.pdf%27%5D__1668514667021  
(abgerufen am 15.11.22) 

Ich habe in beiden Texten nach den Worten/Wortteilen „fried“, „krieg“, „verteidigung“, „völ-
ker“, „wehr“ gesucht. 

Um nicht auszuufern, habe ich nicht vollständige Artikel, wohl aber (weitestgehend) vollstän-
dige Absätze dokumentiert. Von letzterer Festlegung bin ich abgewichen, wenn Absätze Auf-
zählungen enthielten. In diesem Fall habe ich mich auf die einschlägigen Punkte beschränkt. 

Wie immer freue ich mich über wohlwollend-kritische Hinweise – insbes. natürlich, falls sich 
trotz gewissenhafter Arbeit an der einen oder anderen Stelle ein Fehler eingeschlichen hat 
(bitte an: bernhard.pfitzner@web.de). 

 

Hannover, 16.11.22 
Bernhard Pfitzner 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl149s0001b.pdf%27%5D__1668514667021
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl149s0001b.pdf%27%5D__1668514667021
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Was steht eigentlich heute dazu im Grundgesetz? (Auszüge) 

Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html 
(abgerufen am 15.11.22) 

Eingangsformel 

… 

Präambel 

Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, 
von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden 
der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt 
dieses Grundgesetz gegeben. 

… 

I. Die Grundrechte 

Art 1  

… 

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Men-
schenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerech-
tigkeit in der Welt. 

… 

Art 4  

… 

(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. 
Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. 

… 

Art 8  

(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne 
Waffen zu versammeln. 

… 

Art 9  

… 

(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder 
die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverstän-
digung richten, sind verboten. 

… 

Art 12a  

(1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streit-
kräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. 

(2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem 
Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehr-
dienstes nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der Gewissensent-
scheidung nicht beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
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muß, die in keinem Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte und des Bundes-
grenzschutzes steht. 

(3) Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen sind, kön-
nen im Verteidigungsfalle durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu zivilen Dienstleis-
tungen für Zwecke der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung in Ar-
beitsverhältnisse verpflichtet werden; Verpflichtungen in öffentlich-rechtliche Dienstverhält-
nisse sind nur zur Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben oder solcher hoheitlichen Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung, die nur in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erfüllt 
werden können, zulässig. Arbeitsverhältnisse nach Satz 1 können bei den Streitkräften, im 
Bereich ihrer Versorgung sowie bei der öffentlichen Verwaltung begründet werden; Ver-
pflichtungen in Arbeitsverhältnisse im Bereiche der Versorgung der Zivilbevölkerung sind nur 
zulässig, um ihren lebensnotwendigen Bedarf zu decken oder ihren Schutz sicherzustellen. 

(4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und 
Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger 
Grundlage gedeckt werden, so können Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum vollen-
deten fünfundfünfzigsten Lebensjahr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu derarti-
gen Dienstleistungen herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der 
Waffe verpflichtet werden. 

(5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpflichtungen nach Absatz 3 nur nach 
Maßgabe des Artikels 80a Abs. 1 begründet werden. Zur Vorbereitung auf Dienstleistungen 
nach Absatz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen zur 
Pflicht gemacht werden. Satz 1 findet insoweit keine Anwendung. 

(6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften für die in Absatz 3 Satz 2 genann-
ten Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt werden, so kann zur Sicherung dieses 
Bedarfs die Freiheit der Deutschen, die Ausübung eines Berufs oder den Arbeitsplatz aufzu-
geben, durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Vor Eintritt des 
Verteidigungsfalles gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend. 

… 

Art 16a  

… 

(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaften untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter Be-
achtung der Verpflichtungen aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Anwen-
dung in den Vertragsstaaten sichergestellt sein muß, Zuständigkeitsregelungen für die Prü-
fung von Asylbegehren einschließlich der gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidun-
gen treffen. 

… 

Art 17a  

(1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können bestimmen, daß für die Angehörigen 
der Streitkräfte und des Ersatzdienstes während der Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das 
Grundrecht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten (Artikel 
5 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz), das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8) und das 
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Petitionsrecht (Artikel 17), soweit es das Recht gewährt, Bitten oder Beschwerden in Ge-
meinschaft mit anderen vorzubringen, eingeschränkt werden. 

(2) Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, 
können bestimmen, daß die Grundrechte der Freizügigkeit (Artikel 11) und der Unverletzlich-
keit der Wohnung (Artikel 13) eingeschränkt werden. 

… 

II. Der Bund und die Länder 

… 

Art 24  

… 

(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Si-
cherheit einordnen; er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, 
die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt 
herbeiführen und sichern. 

(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarungen über eine 
allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten. 

Art 25  

Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen 
den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bun-
desgebietes. 

Art 26  

(1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche 
Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzu-
bereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. 

(2) Zur Kriegführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung 
hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. 

… 

Art 35  

… 

(2) Zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 
kann ein Land in Fällen von besonderer Bedeutung Kräfte und Einrichtungen des Bundes-
grenzschutzes zur Unterstützung seiner Polizei anfordern, wenn die Polizei ohne diese Unter-
stützung eine Aufgabe nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten erfüllen könnte. Zur 
Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder bei einem besonders schweren Unglücksfall kann ein 
Land Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltungen sowie 
des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte anfordern. 

(3) Gefährdet die Naturkatastrophe oder der Unglücksfall das Gebiet mehr als eines Landes, 
so kann die Bundesregierung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den Lan-
desregierungen die Weisung erteilen, Polizeikräfte anderen Ländern zur Verfügung zu stel-
len, sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte zur Unterstützung der Po-
lizeikräfte einsetzen. Maßnahmen der Bundesregierung nach Satz 1 sind jederzeit auf Verlan-
gen des Bundesrates, im übrigen unverzüglich nach Beseitigung der Gefahr aufzuheben. 
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Art 36  

… 

(2) Die Wehrgesetze haben auch die Gliederung des Bundes in Länder und ihre besonderen 
landsmannschaftlichen Verhältnisse zu berücksichtigen. 

… 

III. Der Bundestag 

… 

Art 45a  

(1) Der Bundestag bestellt einen Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten und einen Aus-
schuß für Verteidigung. 

(2) Der Ausschuß für Verteidigung hat auch die Rechte eines Untersuchungsausschusses. Auf 
Antrag eines Viertels seiner Mitglieder hat er die Pflicht, eine Angelegenheit zum Gegen-
stand seiner Untersuchung zu machen. 

(3) Artikel 44 Abs. 1 findet auf dem Gebiet der Verteidigung keine Anwendung. 

Art 45b  

Zum Schutz der Grundrechte und als Hilfsorgan des Bundestages bei der Ausübung der parla-
mentarischen Kontrolle wird ein Wehrbeauftragter des Bundestages berufen. Das Nähere 
regelt ein Bundesgesetz. 

… 

IV. Der Bundesrat 

… 

IV a. Gemeinsamer Ausschuß 

Art 53a  

… 

(2) Die Bundesregierung hat den Gemeinsamen Ausschuß über ihre Planungen für den Ver-
teidigungsfall zu unterrichten. Die Rechte des Bundestages und seiner Ausschüsse nach Arti-
kel 43 Abs. 1 bleiben unberührt. 

V. Der Bundespräsident 

… 

Art 59  

(1) Der Bundespräsident vertritt den Bund völkerrechtlich. Er schließt im Namen des Bundes 
die Verträge mit auswärtigen Staaten. Er beglaubigt und empfängt die Gesandten. 

… 

VI. Die Bundesregierung 

… 

Art 65a  

(1) Der Bundesminister für Verteidigung hat die Befehls- und Kommandogewalt über die 
Streitkräfte. 

… 
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VII. Die Gesetzgebung des Bundes 

… 

Art 73  

(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über:  

1. die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Verteidigung einschließlich des Schutzes 
der Zivilbevölkerung; 

… 

13. die Versorgung der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen und die Fürsorge 
für die ehemaligen Kriegsgefangenen; 

14. die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken, die Errichtung 
und den Betrieb von Anlagen, die diesen Zwecken dienen, den Schutz gegen Gefahren, die 
bei Freiwerden von Kernenergie oder durch ionisierende Strahlen entstehen, und die Beseiti-
gung radioaktiver Stoffe. 

… 

Art 74  

(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete:  

… 

9. die Kriegsschäden und die Wiedergutmachung; 

10. die Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer des Krieges und Opfer von Gewaltherr-
schaft; 

… 

Art 79  

(1) Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut des 
Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. Bei völkerrechtlichen Verträgen, die eine 
Friedensregelung, die Vorbereitung einer Friedensregelung oder den Abbau einer besat-
zungsrechtlichen Ordnung zum Gegenstand haben oder der Verteidigung der Bundesrepub-
lik zu dienen bestimmt sind, genügt zur Klarstellung, daß die Bestimmungen des Grundgeset-
zes dem Abschluß und dem Inkraftsetzen der Verträge nicht entgegenstehen, eine Ergän-
zung des Wortlautes des Grundgesetzes, die sich auf diese Klarstellung beschränkt. 

… 

Art 80a  

(1) Ist in diesem Grundgesetz oder in einem Bundesgesetz über die Verteidigung einschließ-
lich des Schutzes der Zivilbevölkerung bestimmt, daß Rechtsvorschriften nur nach Maßgabe 
dieses Artikels angewandt werden dürfen, so ist die Anwendung außer im Verteidigungsfalle 
nur zulässig, wenn der Bundestag den Eintritt des Spannungsfalles festgestellt oder wenn er 
der Anwendung besonders zugestimmt hat. Die Feststellung des Spannungsfalles und die be-
sondere Zustimmung in den Fällen des Artikels 12a Abs. 5 Satz 1 und Abs. 6 Satz 2 bedürfen 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. 

… 
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VIII. Die Ausführung der Bundesgesetze und die Bundesverwaltung 

… 

Art 87a  

(1) Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ihre zahlenmäßige Stärke und die 
Grundzüge ihrer Organisation müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben. 

(1a) Zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit kann der Bund ein Sondervermö-
gen für die Bundeswehr mit eigener Kreditermächtigung in Höhe von einmalig bis zu 100 Mil-
liarden Euro errichten. Auf die Kreditermächtigung sind Artikel 109 Absatz 3 und Artikel 115 
Absatz 2 nicht anzuwenden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. 

(2) Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses 
Grundgesetz es ausdrücklich zuläßt. 

(3) Die Streitkräfte haben im Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle die Befugnis, zivile 
Objekte zu schützen und Aufgaben der Verkehrsregelung wahrzunehmen, soweit dies zur Er-
füllung ihres Verteidigungsauftrages erforderlich ist. Außerdem kann den Streitkräften im 
Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle der Schutz ziviler Objekte auch zur Unterstützung 
polizeilicher Maßnahmen übertragen werden; die Streitkräfte wirken dabei mit den zustän-
digen Behörden zusammen. 

(4) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann die Bundesregierung, wenn die Vo-
raussetzungen des Artikels 91 Abs. 2 vorliegen und die Polizeikräfte sowie der Bundesgrenz-
schutz nicht ausreichen, Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei und des Bundesgrenz-
schutzes beim Schutze von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung organisierter und mili-
tärisch bewaffneter Aufständischer einsetzen. Der Einsatz von Streitkräften ist einzustellen, 
wenn der Bundestag oder der Bundesrat es verlangen. 

Art 87b  

(1) Die Bundeswehrverwaltung wird in bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungs-
unterbau geführt. Sie dient den Aufgaben des Personalwesens und der unmittelbaren De-
ckung des Sachbedarfs der Streitkräfte. Aufgaben der Beschädigtenversorgung und des Bau-
wesens können der Bundeswehrverwaltung nur durch Bundesgesetz, das der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, übertragen werden. Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen fer-
ner Gesetze, soweit sie die Bundeswehrverwaltung zu Eingriffen in Rechte Dritter ermächti-
gen; das gilt nicht für Gesetze auf dem Gebiete des Personalwesens. 

(2) Im übrigen können Bundesgesetze, die der Verteidigung einschließlich des Wehrersatz-
wesens und des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, mit Zustimmung des Bundesrates be-
stimmen, daß sie ganz oder teilweise in bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwal-
tungsunterbau oder von den Ländern im Auftrage des Bundes ausgeführt werden. Werden 
solche Gesetze von den Ländern im Auftrage des Bundes ausgeführt, so können sie mit Zu-
stimmung des Bundesrates bestimmen, daß die der Bundesregierung und den zuständigen 
obersten Bundesbehörden auf Grund des Artikels 85 zustehenden Befugnisse ganz oder teil-
weise Bundesoberbehörden übertragen werden; dabei kann bestimmt werden, daß diese 
Behörden beim Erlaß allgemeiner Verwaltungsvorschriften gemäß Artikel 85 Abs. 2 Satz 1 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedürfen. 

… 



Krieg, Frieden und damit Zusammenhängendes – 
Was steht eigentlich dazu im Grundgesetz (und was stand ursprünglich dazu drin) ? 

 

Stand: 16.11.22  S. 9 

VIIIa. Gemeinschaftsaufgaben, Verwaltungszusammenarbeit 

… 

IX. Die Rechtsprechung 

… 

Art 96  

… 

(2) Der Bund kann Wehrstrafgerichte für die Streitkräfte als Bundesgerichte errichten. Sie 
können die Strafgerichtsbarkeit nur im Verteidigungsfalle sowie über Angehörige der Streit-
kräfte ausüben, die in das Ausland entsandt oder an Bord von Kriegsschiffen eingeschifft 
sind. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Diese Gerichte gehören zum Geschäftsbereich des 
Bundesjustizministers. Ihre hauptamtlichen Richter müssen die Befähigung zum Richteramt 
haben. 

… 

(5) Für Strafverfahren auf den folgenden Gebieten kann ein Bundesgesetz mit Zustimmung 
des Bundesrates vorsehen, dass Gerichte der Länder Gerichtsbarkeit des Bundes ausüben:  

1. Völkermord; 

2. völkerstrafrechtliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit; 

3. Kriegsverbrechen; 

4. andere Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das 
friedliche Zusammenleben der Völker zu stören (Artikel 26 Abs. 1); 

5. Staatsschutz. 

… 

Art 100  

… 

(2) Ist in einem Rechtsstreite zweifelhaft, ob eine Regel des Völkerrechtes Bestandteil des 
Bundesrechtes ist und ob sie unmittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen erzeugt (Ar-
tikel 25), so hat das Gericht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. 

… 

X. Das Finanzwesen 

Art 104a  

… 

(6) Bund und Länder tragen nach der innerstaatlichen Zuständigkeits- und Aufgabenvertei-
lung die Lasten einer Verletzung von supranationalen oder völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen Deutschlands. In Fällen länderübergreifender Finanzkorrekturen der Europäischen Union 
tragen Bund und Länder diese Lasten im Verhältnis 15 zu 85. Die Ländergesamtheit trägt in 
diesen Fällen solidarisch 35 vom Hundert der Gesamtlasten entsprechend einem allgemei-
nen Schlüssel; 50 vom Hundert der Gesamtlasten tragen die Länder, die die Lasten verur-
sacht haben, anteilig entsprechend der Höhe der erhaltenen Mittel. Das Nähere regelt ein 
Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 

… 
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X a. Verteidigungsfall 

Art 115a  

(1) Die Feststellung, daß das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein sol-
cher Angriff unmittelbar droht (Verteidigungsfall), trifft der Bundestag mit Zustimmung des 
Bundesrates. Die Feststellung erfolgt auf Antrag der Bundesregierung und bedarf einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit der Mit-
glieder des Bundestages. 

(2) Erfordert die Lage unabweisbar ein sofortiges Handeln und stehen einem rechtzeitigen 
Zusammentritt des Bundestages unüberwindliche Hindernisse entgegen oder ist er nicht be-
schlußfähig, so trifft der Gemeinsame Ausschuß diese Feststellung mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit seiner Mitglieder. 

(3) Die Feststellung wird vom Bundespräsidenten gemäß Artikel 82 im Bundesgesetzblatte 
verkündet. Ist dies nicht rechtzeitig möglich, so erfolgt die Verkündung in anderer Weise; sie 
ist im Bundesgesetzblatte nachzuholen, sobald die Umstände es zulassen. 

(4) Wird das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen und sind die zuständigen Bundes-
organe außerstande, sofort die Feststellung nach Absatz 1 Satz 1 zu treffen, so gilt diese 
Feststellung als getroffen und als zu dem Zeitpunkt verkündet, in dem der Angriff begonnen 
hat. Der Bundespräsident gibt diesen Zeitpunkt bekannt, sobald die Umstände es zulassen. 

(5) Ist die Feststellung des Verteidigungsfalles verkündet und wird das Bundesgebiet mit 
Waffengewalt angegriffen, so kann der Bundespräsident völkerrechtliche Erklärungen über 
das Bestehen des Verteidigungsfalles mit Zustimmung des Bundestages abgeben. Unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 2 tritt an die Stelle des Bundestages der Gemeinsame Aus-
schuß. 

Art 115b  

Mit der Verkündung des Verteidigungsfalles geht die Befehls- und Kommandogewalt über 
die Streitkräfte auf den Bundeskanzler über. 

Art 115c  

(1) Der Bund hat für den Verteidigungsfall das Recht der konkurrierenden Gesetzgebung 
auch auf den Sachgebieten, die zur Gesetzgebungszuständigkeit der Länder gehören. Diese 
Gesetze bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. 

(2) Soweit es die Verhältnisse während des Verteidigungsfalles erfordern, kann durch Bun-
desgesetz für den Verteidigungsfall  

1. bei Enteignungen abweichend von Artikel 14 Abs. 3 Satz 2 die Entschädigung vorläu-
fig geregelt werden, 

2. für Freiheitsentziehungen eine von Artikel 104 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 1 abwei-
chende Frist, höchstens jedoch eine solche von vier Tagen, für den Fall festgesetzt werden, 
daß ein Richter nicht innerhalb der für Normalzeiten geltenden Frist tätig werden konnte. 

(3) Soweit es zur Abwehr eines gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden Angriffs erfor-
derlich ist, kann für den Verteidigungsfall durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundes-
rates die Verwaltung und das Finanzwesen des Bundes und der Länder abweichend von den 
Abschnitten VIII, VIIIa und X geregelt werden, wobei die Lebensfähigkeit der Länder, Ge-
meinden und Gemeindeverbände, insbesondere auch in finanzieller Hinsicht, zu wahren ist. 

(4) Bundesgesetze nach den Absätzen 1 und 2 Nr. 1 dürfen zur Vorbereitung ihres Vollzuges 
schon vor Eintritt des Verteidigungsfalles angewandt werden. 
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Art 115d  

(1) Für die Gesetzgebung des Bundes gilt im Verteidigungsfalle abweichend von Artikel 76 
Abs. 2, Artikel 77 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 4, Artikel 78 und Artikel 82 Abs. 1 die Regelung 
der Absätze 2 und 3. 

(2) Gesetzesvorlagen der Bundesregierung, die sie als dringlich bezeichnet, sind gleichzeitig 
mit der Einbringung beim Bundestage dem Bundesrate zuzuleiten. Bundestag und Bundesrat 
beraten diese Vorlagen unverzüglich gemeinsam. Soweit zu einem Gesetze die Zustimmung 
des Bundesrates erforderlich ist, bedarf es zum Zustandekommen des Gesetzes der Zustim-
mung der Mehrheit seiner Stimmen. Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung, die vom 
Bundestage beschlossen wird und der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 

(3) Für die Verkündung der Gesetze gilt Artikel 115a Abs. 3 Satz 2 entsprechend. 

Art 115e  

(1) Stellt der Gemeinsame Ausschuß im Verteidigungsfalle mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der abgegebenen Stimmen, mindestens mit der Mehrheit seiner Mitglieder fest, daß 
dem rechtzeitigen Zusammentritt des Bundestages unüberwindliche Hindernisse entgegen-
stehen oder daß dieser nicht beschlußfähig ist, so hat der Gemeinsame Ausschuß die Stel-
lung von Bundestag und Bundesrat und nimmt deren Rechte einheitlich wahr. 

(2) Durch ein Gesetz des Gemeinsamen Ausschusses darf das Grundgesetz weder geändert 
noch ganz oder teilweise außer Kraft oder außer Anwendung gesetzt werden. Zum Erlaß von 
Gesetzen nach Artikel 23 Abs. 1 Satz 2, Artikel 24 Abs. 1 oder Artikel 29 ist der Gemeinsame 
Ausschuß nicht befugt. 

Art 115f  

(1) Die Bundesregierung kann im Verteidigungsfalle, soweit es die Verhältnisse erfordern,  

1. den Bundesgrenzschutz im gesamten Bundesgebiete einsetzen; 

2. außer der Bundesverwaltung auch den Landesregierungen und, wenn sie es für dring-
lich erachtet, den Landesbehörden Weisungen erteilen und diese Befugnis auf von ihr zu be-
stimmende Mitglieder der Landesregierungen übertragen. 

(2) Bundestag, Bundesrat und der Gemeinsame Ausschuß sind unverzüglich von den nach 
Absatz 1 getroffenen Maßnahmen zu unterrichten. 

Art 115g  

Die verfassungsmäßige Stellung und die Erfüllung der verfassungsmäßigen Aufgaben des 
Bundesverfassungsgerichtes und seiner Richter dürfen nicht beeinträchtigt werden. Das Ge-
setz über das Bundesverfassungsgericht darf durch ein Gesetz des Gemeinsamen Ausschus-
ses nur insoweit geändert werden, als dies auch nach Auffassung des Bundesverfassungsge-
richtes zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gerichtes erforderlich ist. Bis zum 
Erlaß eines solchen Gesetzes kann das Bundesverfassungsgericht die zur Erhaltung der Ar-
beitsfähigkeit des Gerichtes erforderlichen Maßnahmen treffen. Beschlüsse nach Satz 2 und 
Satz 3 faßt das Bundesverfassungsgericht mit der Mehrheit der anwesenden Richter. 

Art 115h  

(1) Während des Verteidigungsfalles ablaufende Wahlperioden des Bundestages oder der 
Volksvertretungen der Länder enden sechs Monate nach Beendigung des Verteidigungsfal-
les. Die im Verteidigungsfalle ablaufende Amtszeit des Bundespräsidenten sowie bei vorzeiti-
ger Erledigung seines Amtes die Wahrnehmung seiner Befugnisse durch den Präsidenten des 
Bundesrates enden neun Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles. Die im 
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Verteidigungsfalle ablaufende Amtszeit eines Mitgliedes des Bundesverfassungsgerichtes en-
det sechs Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles. 

(2) Wird eine Neuwahl des Bundeskanzlers durch den Gemeinsamen Ausschuß erforderlich, 
so wählt dieser einen neuen Bundeskanzler mit der Mehrheit seiner Mitglieder; der Bundes-
präsident macht dem Gemeinsamen Ausschuß einen Vorschlag. Der Gemeinsame Ausschuß 
kann dem Bundeskanzler das Mißtrauen nur dadurch aussprechen, daß er mit der Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt. 

(3) Für die Dauer des Verteidigungsfalles ist die Auflösung des Bundestages ausgeschlossen. 

Art 115i  

(1) Sind die zuständigen Bundesorgane außerstande, die notwendigen Maßnahmen zur Ab-
wehr der Gefahr zu treffen, und erfordert die Lage unabweisbar ein sofortiges selbständiges 
Handeln in einzelnen Teilen des Bundesgebietes, so sind die Landesregierungen oder die von 
ihnen bestimmten Behörden oder Beauftragten befugt, für ihren Zuständigkeitsbereich Maß-
nahmen im Sinne des Artikels 115f Abs. 1 zu treffen. 

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 können durch die Bundesregierung, im Verhältnis zu Landes-
behörden und nachgeordneten Bundesbehörden auch durch die Ministerpräsidenten der 
Länder, jederzeit aufgehoben werden. 

Art 115k  

(1) Für die Dauer ihrer Anwendbarkeit setzen Gesetze nach den Artikeln 115c, 115e und 
115g und Rechtsverordnungen, die auf Grund solcher Gesetze ergehen, entgegenstehendes 
Recht außer Anwendung. Dies gilt nicht gegenüber früherem Recht, das auf Grund der Arti-
kel 115c, 115e und 115g erlassen worden ist. 

(2) Gesetze, die der Gemeinsame Ausschuß beschlossen hat, und Rechtsverordnungen, die 
auf Grund solcher Gesetze ergangen sind, treten spätestens sechs Monate nach Beendigung 
des Verteidigungsfalles außer Kraft. 

(3) Gesetze, die von den Artikeln 91a, 91b, 104a, 106 und 107 abweichende Regelungen ent-
halten, gelten längstens bis zum Ende des zweiten Rechnungsjahres, das auf die Beendigung 
des Verteidigungsfalles folgt. Sie können nach Beendigung des Verteidigungsfalles durch 
Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates geändert werden, um zu der Regelung ge-
mäß den Abschnitten VIIIa und X überzuleiten. 

Art 115l  

(1) Der Bundestag kann jederzeit mit Zustimmung des Bundesrates Gesetze des Gemeinsa-
men Ausschusses aufheben. Der Bundesrat kann verlangen, daß der Bundestag hierüber be-
schließt. Sonstige zur Abwehr der Gefahr getroffene Maßnahmen des Gemeinsamen Aus-
schusses oder der Bundesregierung sind aufzuheben, wenn der Bundestag und der Bundes-
rat es beschließen. 

(2) Der Bundestag kann mit Zustimmung des Bundesrates jederzeit durch einen vom Bundes-
präsidenten zu verkündenden Beschluß den Verteidigungsfall für beendet erklären. Der Bun-
desrat kann verlangen, daß der Bundestag hierüber beschließt. Der Verteidigungsfall ist un-
verzüglich für beendet zu erklären, wenn die Voraussetzungen für seine Feststellung nicht 
mehr gegeben sind. 

(3) Über den Friedensschluß wird durch Bundesgesetz entschieden. 
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XI. Übergangs- und Schlußbestimmungen 

… 

Art 120  

(1) Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und die sonstigen inneren und 
äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung von Bundesgesetzen. Soweit diese 
Kriegsfolgelasten bis zum 1. Oktober 1969 durch Bundesgesetze geregelt worden sind, tra-
gen Bund und Länder im Verhältnis zueinander die Aufwendungen nach Maßgabe dieser 
Bundesgesetze. Soweit Aufwendungen für Kriegsfolgelasten, die in Bundesgesetzen weder 
geregelt worden sind noch geregelt werden, bis zum 1. Oktober 1965 von den Ländern, Ge-
meinden (Gemeindeverbänden) oder sonstigen Aufgabenträgern, die Aufgaben von Ländern 
oder Gemeinden erfüllen, erbracht worden sind, ist der Bund zur Übernahme von Aufwen-
dungen dieser Art auch nach diesem Zeitpunkt nicht verpflichtet. Der Bund trägt die Zu-
schüsse zu den Lasten der Sozialversicherung mit Einschluß der Arbeitslosenversicherung 
und der Arbeitslosenhilfe. Die durch diesen Absatz geregelte Verteilung der Kriegsfolgelasten 
auf Bund und Länder läßt die gesetzliche Regelung von Entschädigungsansprüchen für 
Kriegsfolgen unberührt. 

… 

Art 135a  

(1) Durch die in Artikel 134 Abs. 4 und Artikel 135 Abs. 5 vorbehaltene Gesetzgebung des 
Bundes kann auch bestimmt werden, daß nicht oder nicht in voller Höhe zu erfüllen sind  

1. … 

3. Verbindlichkeiten der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände), die aus Maßnah-
men entstanden sind, welche diese Rechtsträger vor dem 1. August 1945 zur Durchführung 
von Anordnungen der Besatzungsmächte oder zur Beseitigung eines kriegsbedingten Not-
standes im Rahmen dem Reich obliegender oder vom Reich übertragener Verwaltungsaufga-
ben getroffen haben. 

… 

Anhang EV 

… 
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Was stand ursprünglich dazu drin? (Auszüge) 

Quelle: 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl149s0
001b.pdf%27%5D__1668514667021 
(abgerufen am 15.11.22) 

Eingangsformel 

… 

Präambel 

Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, 
von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichbe-
rechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das Deut-
sche Volk … kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepub-
lik Deutschland beschlossen. 

… 

I. Die Grundrechte 

Art 1  

… 

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Men-
schenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerech-
tigkeit in der Welt. 

… 

Art 4  

… 

(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. 
Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. 

… 

Art 8  

(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne 
Waffen zu versammeln. 

… 

Art 9  

… 

(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder 
die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverstän-
digung richten, sind verboten. 

… 

 

 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl149s0001b.pdf%27%5D__1668514667021
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl149s0001b.pdf%27%5D__1668514667021
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II. Der Bund und die Länder 

… 

 

Art 24  

… 

(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Si-
cherheit einordnen; er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, 
die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt 
herbeiführen und sichern. 

(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarungen über eine 
allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten. 

Art 25  

Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen 
den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bun-
desgebietes. 

Art 26  

(1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche 
Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzu-
bereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. 

(2) Zur Kriegführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung 
hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. 

… 

III. Der Bundestag 

… 

IV. Der Bundesrat 

… 

V. Der Bundespräsident 

… 

Art 59  

(1) Der Bundespräsident vertritt den Bund völkerrechtlich. Er schließt im Namen des Bundes 
die Verträge mit auswärtigen Staaten. Er beglaubigt und empfängt die Gesandten. 

… 

VI. Die Bundesregierung 

… 
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VII. Die Gesetzgebung des Bundes 

… 

Art 73  

(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über:  

1. die auswärtigen Angelegenheiten; 

… 

Art 74  

(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete:  

… 

9. die Kriegsschäden und die Wiedergutmachung; 

10. die Versorgung der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen, die Fürsorge für 
die ehemaligen Kriegsgefangenen und die Sorge für die Kriegsgräber; 

… 

VIII. Die Ausführung der Bundesgesetze und die Bundesverwaltung 

… 

IX. Die Rechtsprechung 

… 

Art 100  

… 

(2) Ist in einem Rechtsstreite zweifelhaft, ob eine Regel des Völkerrechtes Bestandteil des 
Bundesrechtes ist und ob sie unmittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen erzeugt (Ar-
tikel 25), so hat das Gericht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. 

… 

X. Das Finanzwesen 

… 

XI. Übergangs- und Schlußbestimmungen 

… 

Art 120  

(1) Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und die sonstigen inneren und 
äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung von Bundesgesetzen und die Zuschüsse 
zu den Lasten der Sozialversicherung mit Einschluß der Arbeitslosenversicherung und der Ar-
beitslosenfürsorge 

… 

Anhang EV 

… 
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